
 

Seite 1 von 1

 
 
 

 

Bei der Gemeinde Reith bei Seefeld ist ab 01.09.2026 die Stelle einer 

S T Ü T Z K R A F T  I M  H O R T  
im Rahmen einer Teilzeitbeschäftigung mit 15 Wochenstunden (37,5%) 

zu besetzen. 
 

Die Anstellung erfolgt nach den Bestimmungen des Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetzes, 
Entlohnungsgruppe Ak1. Das Mindestgehalt beträgt in der Entlohnungsstufe 3 bei 15 
Wochenstunden mtl. € 1.067,14 brutto und erhöht sich bei Vorliegen von Vordienstzeiten sowie durch 
mögliche weitere Entgeltbestandteile. 
 
Aufgabenbereich:  

 Rahmen der Betreuungszeiten:  
o Während der Schulzeit: vom Ende des Unterrichts in der Volksschule Reith bis 16:00 Uhr bzw. am Freitag bis 

14:00 Uhr  
o in den Ferien: von 07:00 Uhr bis 16:00 Uhr bzw. am Freitag bis 14:00 Uhr 

 Betreuung und Förderung der Kinder  
 Unterstützung der gruppenführenden Pädagogin 
 Abdecken der hauswirtschaftlichen Arbeiten 
 Unterstützung bei der Planung der Erziehungs- und Bildungsarbeit 

 

Anforderungen: 
 Erfahrung in der Betreuung von Kindern  
 Belastbarkeit, Flexibilität, Einsatzfreude und Einfühlungsvermögen 
 Bereitschaft zur Fort- und Weiterbildung  
 Team-, Kommunikations- und Konfliktfähigkeit  
 Selbstständigkeit 
 bei männlichen Bewerbern abgeschlossener Präsenz- bzw. Zivildienst 

 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, einzubringen bitte bis 31.07.2026 im Gemeindeamt Reith bei 
Seefeld per E-Mail an gemeinde@reith-seefeld.at. 
 

Der Bürgermeister 

Mag. Dominik Hiltpolt


		2026-06-17T20:50:31+0200
	Gemeinde Reith bei Seefeld
	Amtssignatur der Gemeinde Reith bei Seefeld




